
 
E n t w u r f  

 
 

Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2013 
 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514)  hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein mit Beschluss vom  
_____________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden vor-
aussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und  notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 218.095.660 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 173.508.270 EUR
  13.852.140 EUR  

im Finanzplan mit  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 208.215.660 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 158.892.560 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und  
der Finanzierungstätigkeit auf 

4.008.600 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und  
der Finanzierungstätigkeit auf 

35.446.680 EUR

festgesetzt.  
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
   0 EUR  
festgesetzt. 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
   7.495.000 EUR  
 festgesetzt. 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 
    0 EUR  
 
und  
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 
   0 EUR  
festgesetzt. 






